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EU-DSGVO

Kapitel 6 - Unabhangige Aufsichtsbehorden

Artikel 51 - Aufsichtsbehorde

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere unabhangige Behérden fur die
Uberwachung der Anwendung dieser Verordnung zusténdig sind, damit die Grundrechte und
Grundfreiheiten naturlicher Personen bei der Verarbeitung geschutzt werden und der freie
Verkehr personenbezogener Daten in der Union erleichtert wird.

(2) 1 Jede Aufsichtsbehorde leistet einen Beitrag zur einheitlichen Anwendung dieser Verordnung in
der gesamten Union. 2 Zu diesem Zweck arbeiten die Aufsichtsbehdérden untereinander sowie
mit der Kommission gemal$ Kapitel VIl zusammen.

(3) Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehorde, so bestimmt dieser Mitgliedstaat
die Aufsichtsbehoérde, die diese Behdrden im Ausschuss vertritt, und flhrt ein Verfahren ein, mit
dem sichergestellt wird, dass die anderen Behorden die Regeln fur das Koharenzverfahren nach
Artikel 63 einhalten.

(4) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spatestens 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die
er aufgrund dieses Kapitels erlasst, sowie unverzuglich alle folgenden Anderungen dieser
Vorschriften mit.

Passende Paragraphen des BDSG

§ 17 - Vertretung im Europaischen Datenschutzausschuss, zentrale Anlaufstelle
§ 18 - Verfahren der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehorden des Bundes und der Lander

Passende Erwagungsgriinde

117 - Errichtung von Aufsichtsbehdérden

118 - Kontrolle der Aufsichtsbehorden

119 - Organisation mehrerer Aufsichtsbehorden eines Mitgliedsstaates
120 - Ausstattung der Aufsichtsbehorden

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel06/artikel51?rev=1525531912 Gedruckt 30.03.2026 05:20


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel07
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel07/artikel63
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel5/paragraph17
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel5/paragraph18
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr117
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr118
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr119
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr120

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 6 - Unabhängige Aufsichtsbehörden
	Artikel 51 - Aufsichtsbehörde
	Passende Paragraphen des BDSG
	Passende Erwägungsgründe





